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4. Die Kommission begründet ihren Vorschlag im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip und das

Verhältnismäßigkeitsprinzip. Dabei ist zu prüfen, ob die Mitgliedstaaten, Regionen oder

Kommunen nicht in der Lage sind, die Ziele zu erreichen, ob die Vorteile eines Handelns auf

Gemeinschaftsebene die Nachteile uniformer Lösungen deutlich überwiegen und ob weniger

einschneidende Maßnahmen nicht ebenso wirksam sind. Jeder Vorschlag für einen Rechtsakt

sollte einen Bogen mit detaillierten Angaben enthalten, die es ermöglichen zu beurteilen, ob das

Subsidiaritätsprinzip eingehalten wurde. Dieser Bogen sollte Angaben zu den voraussichtlichen

finanziellen Auswirkungen des Rechtsakts sowie – im Fall eines Rahmengesetzes – zu seinen

Auswirkungen auf die von den Mitgliedstaaten zu erlassenden Rechtsvorschriften enthalten,

einschließlich gegebenenfalls der regionalen Rechtsvorschriften. Die Feststellung, dass ein Ziel der

Union besser auf Unionsebene erreicht werden kann, muss auf qualitativen und – soweit möglich –

auf quantitativen Kriterien beruhen. Die Kommission berücksichtigt dabei, dass die finanzielle

Belastung und der Verwaltungsaufwand der Union, der Regierungen der Mitgliedstaaten, der

regionalen und lokalen Behörden, der Wirtschaft und der Bürger so gering wie möglich gehalten

werden und in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Ziel stehen müssen.

Explanation (if any) :

Die Vorschläge der Kommission sollten nicht nur im Hinblick auf die Einhaltung des
Subsidiaritätsprinzips, sondern auch des Verhältnismäßigkeitsprinzips überprüft und begründet
werden.

Die Leitlinien der Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprüfung sollten auch im
neuen Subsidiariätsprotokoll deutlich werden.


